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berg, östlich der vorhandenen Bebauung und nördlich des ehe-
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Entwurf der Begründung 
 
 

1. Lage, Planungsanlass und Planungsziele 

Der räumliche Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 liegt im 
Osten der Gemeinde Kuden, südlich der Straße Rühberg im Bereich der Grundstücke 
Nr. 10 bis 14 sowie beidseitig der Straße Op’n Klev im Bereich der Grundstücke Nr. 1 
bis 4 sowie Nr. 6. 
 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 120 bis 122, 124 bis 126, 143, 144 sowie 
den nördlichen Abschnitt des Flurstücks 150 (Straße Op’n Klev) der Flur 8 in der Ge-
markung Kuden. Er ist insgesamt 6.100 m² groß. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Kuden wurde im Jahr 1975 rechtskräftig und 
wurde durch die 1. Änderung angepasst. Es wurde ein Dorfgebiet (MD) festgesetzt, 
jedoch hat sich das Gebiet überwiegend zu einem Wohngebiet entwickelt. 
 
Um Bauvorhaben zuzulassen, die sich nach Art der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die nähere Umgebung ein-
fügen sollen (§ 34 BauGB), erfolgte im Jahr 2000 eine teilweise Aufhebung des Be-
bauungsplans Nr. 2. 
 
Im Jahr 1998 wurde die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 2 be-
schlossen. Diese war erforderlich, um dem Bedarf an Baugrundstücken mit Wohn-
bauten in eingeschossiger Bauweise Rechnung zu tragen. Das Baugebiet wurde ent-
sprechend den Planungszielen der Gemeinde als Allgemeines Wohngebiet (WA) fest-
gesetzt. 
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Um auf den betroffenen Grundstücken innerhalb des 3. Änderungsbereichs auch eine 
Bebauung mit Carports und Garagen zu ermöglichen, sollen die bisher festgesetzten 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern in diesem Bereich entfallen. 
 
Die entsprechende, bisher gültige Festsetzung in der Planzeichnung (Teil A) soll ent-
fallen. Die Änderung berührt die Grundzüge der Planung nicht. 
 
Die Durchführung der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 erfolgt im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 BauGB. 
 
Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung unterliegen, wird nicht vorbereitet oder begründet. 
 
Das nächstgelegene Natura-2000-Gebiet befindet sich im Abstand von ca. 1,1 km 
südlich des Plangebiets. Es handelt sich um den Kudensee (FFH DE-2021-301). Die 
Klev- und Donnlandschaft (FFH DE-2020-301) liegt in einer Entfernung von 1,9 km 
südwestlich des Plangebiets. 
 
Auswirkungen auf die Natura-2000-Gebiete sind aufgrund des Abstandes sowie der 
sehr geringfügigen Auswirkungen der vorliegenden Planänderung nicht zu erwarten. 
 
Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 
Die Anwendungsvoraussetzungen des vereinfachten Verfahrens liegen damit insge-
samt vor. 
 
 

2. Erläuterung der Planfestsetzungen 

2.1 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Die bisher am Südrand der Baugrundstücke Nr. 1, 2, 3, 21 und 22 sowie am Nor-
drand der Baugrundstücke Nr. 4, 5 und 20 festgesetzten Umgrenzungen von Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern entfallen. Die entfallenden Flächen ha-
ben eine Gesamtgröße von ca. 500 m². 
 
Auf den Baugrundstücken soll eine Bebauung mit Carports und Garagen ermöglicht 
werden. 
 
Die genannten Flächen führen zu einer starken Beschneidung der betroffenen Grund-
stücke und beeinträchtigen die Umsetzung der Bebauung. Die Flächen nehmen un-
angemessen viel Raum ein, sodass eine bauliche Umsetzung von Carports und Gara-
gen auf den betroffenen Grundstücken erheblich erschwert wird. 
 
Aus diesem Grund sind die in der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans 
Nr. 2 festgesetzten Anpflanzungen nur teilweise umgesetzt worden. 
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Im Zuge der 2. Änderung und Ergänzung sollten die Anpflanzungen in dem Bereich 
als Ausgleichsmaßnahme jener Bebauungsplanänderung dienen. Es wurde jedoch 
mehr Fläche ausgeglichen, als durch die Planänderung notwendig gewesen wäre. Es 
wurde eine Gesamtausgleichsfläche von ca. 3.550 m² festgesetzt, wobei der Aus-
gleichsbedarf bei rund 2.590 m² lag. Damit verbleiben etwa 960 m² zusätzliche Aus-
gleichsfläche, welche Abzüglich der wegfallenden Flächen zur Anpflanzung (ca. 
500 m²) noch eine Größe von rund 490 m² besitzt. 
 
Ausgleichsmaßnahmen sind also nicht erforderlich, da diese bereits im Zuge der 2. 
Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 2 in einem mehr als ausreichen-
den Maße umgesetzt worden sind. 
 
Durch das Entfallen der Anpflanzungen entsteht keine unmittelbare Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes, da sich die Flächen zwischen den Grundstücken liegend befin-
den. Hier fällt die Beeinflussung des Landschaftsbildes weniger stark ins Gewicht, als 
wenn es sich um Anpflanzungen am Rande des Plangebiets handelt. 
 
Außerdem ist auf den Flächen zum Teil Siedlungsgrün vorhanden. 
 
 

3. Sonstiges 

Alle übrigen Festsetzungen der bisher gültigen 2. Änderung und Ergänzung des Be-
bauungsplans Nr. 2 gelten unverändert fort. 
 
 
Die Planungskosten werden eigentümerseitig getragen; sonstige Kosten fallen für die 
Gemeinde nicht an.  

 
 
 
Kuden, den ___.___.______  _____________________________ 
  (Bürgermeister) 


